
NRW: A13 nur für neu ausgebildetet
Grundschullehrer?
Beitrag von „lamaison2“ vom 13. Januar 2018 17:08

Zitat von Lehramtsstudent

@lamaison: Nein, nicht nur die Jungen haben ein Recht darauf. Es ist nur so, dass die
Berufseinsteiger eher gewillt sind, in den kommenden paar Jahren ein Haus zu kaufen,
als jemand, der den Beruf seit 20 Jahren ausübt und nur mit wenigen
außergewöhnlichen Kosten außerhalb der Reihe (Hochzeit, Familiengründung,
Hauskauf, Auto,...) mehr zu rechnen hat. Der Berufseinsteiger entscheidet ja mit der
Annahme einer Stelle, womit er zumindest die ersten paar Jahre seinen
Lebensunterhalt bestreiten will, während ich mal davon ausgehe, dass jemand mit
Mitte 40 in der Regel in vielerlei Hinsicht "gesettled" ist und sich an sein
Verdienstniveau gewöhnt hat.

Gehts noch? Ich habe 3 Kinder, davon 2 im Studium und der dritte kommt bald nach  Und
Schulden!
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